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	Übersicht: Abrechnung oder nicht?

	Beispiel 
	Abrechnung 

	Der Pflegekunde wird nach einem Schlaganfall aus dem KH entlassen und muss nun 3 x pro Tag vom Pflegedienst versorgt werden. Bisher hat der Pflegedienst nur Entlastungsleistungen erbracht. 
	Hier kann der Pflegedienst den LK „Folgebesuch“ abrechnen. 

	Der Pflegekunde hat bisher nur Behandlungspflege durch den Pflegedienst bezogen. Nun soll der Pflegedienst auch Sachleistungen erbringen. 
	Hier kann der Pflegedienst den LK „Erstgespräch“ abrechnen. 

	Die Pflegesituation bei einem Pflegekunden verändert sich schleichend. Während der Pflegevisite stellt die PDL fest, dass der Pflegekunde nun auch 3 x pro Woche pflegerische Betreuungsmaßnahmen benötigt. 
	Hier kann der Pflegedienst den LK „Folgebesuch“ nicht abrechnen, da sich der Pflegebedarf nicht erheblich verändert hat. 

	Die Ehefrau des Pflegekunden, die an der Versorgung stets beteiligt war, ist erkrankt und kann dauerhaft keine Hilfe mehr erbringen. 
	Hier kann der Pflegedienst den LK „Folgebesuch“ abrechnen. 




